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D Par1cllächen 

D Slchertleltsstrelfen 

- komb. Rad-/Gehweg 

D Bankett 

D Grünfläche öffenUich 

D Grünfläche privat 

§ Mulden - Rigolen • Entwässerungssystem 

~ Entwässerungseinrichtung / Regenrückhaltebecken 

@ Zu pflanzende Bäume 

Bestehende Grundstücksgrenze 

Geplante Grundstücksgrenze 

D Spielplatz 

- - Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes 

Baugrenze(§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

allgemeines Wohngebiet WA 1 + D 
Erdgeschoß + Dachgeschoß 
als Vollgeschoß 

max. Grundflächenzahl 0,30 0,60 max. Geschoßflächenzahl 

Nur Einzel· und Doppelhäuser zulässig so Satteldach 

Nur Doppelhäuser zulässig 

A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN PLANUNGSRECHTLICHERNATUR(§ 9 BauCB) 

1. Art der bauuc,e• Nutzuns: 
FOr den Geltungsbereich wird gem!ß § 9 BauGB als An der baulichen Nutzung Allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne§ 4 
B1unu1zungsverordnung (BauNVO) fes1gese1Z1. Die Ausnahmen gemliß § 4 (l) BauNVO werden nlch1 Besl8Ildleil des 
Bebauungsplanes. 

2. Maß der ba1llcben Nuttung: 
Für das Maß der baulichen Nutzung werden in einigen Baufenstern von den Höchstwerten, gemäß § 17 ( 1) BauNVO, abweichende 
Grundllichen- und GeschossOlk:henzahlen feslgeselZI. Auf die §§ 19 und 20 BauNVO wird verwiesen. 
Grundsitz.lieh werden Mindes1jNDdstücksgrößen für Doppelhaushälften von 320 qm festaesetzt. 

3, B1uwel,e: 
für das Baugebiet gilt die offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 
BauNVO. Als Maß der baulichen Nutzung gellen die 
Eintragungen in den jeweiligen Baufenstern. 
Als Höchstgren:ze sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig, 
jedoch keine Hausgruppen. 
Für die festgesetzte: Zahl der Vollgeschosse gilt 
l+D • ein Vollgeschoss und ein als Vollgeschou anzurcch
nendei. Dachgeschou. Dabei gilt ein Dachgeschoß als Voll• 
geschoss., wmn mindestens zwei Drittel seiner Grundtllc:hc 
eine Höhe von mindesten1 2,30 m hat. (lm Sinne An 2, 
Abs. l, Sa12 1 BayBO.) 
II • maximal zwei Vollgeschoue. 

4. Kanalhatlon: 

DETAIL KNIESTOCK 

EG 

Die Entwb.serung crfolg1 im Trennsystem. An den Grundstücksgrenzen ist, als Teil der privaten 
Grund.stOcksenrwisserung. jeweils ein Revisions.schacbt für Schmutt- uod Reaenwasseranschtuss an der straßcnscitiacr:i 
Grundstilclagrenze vorzusehen. 
Zur dezentralen Rückhaltung des unvcrschmutzten Niedcnchlaaswasscn wird folamdcs [C$1gelcat: 
a) Auf jedem Einzelgrundstück ist eine Zisterne zu errichten. 
b) Die Größe der Zisternen muss je angefangener IOOm1 Oacbtläcbc: l,SOm1 

Rückhaltevolumen betragen, die Größe des Nutzinhalles 
bleibt freigestellt 

c) Die Zisterne mUJS folgende Ab- bzw. Oberläufe erhalten: 
• Ablauf über R0ckballcvolumen mit reduziertem Rohrqucnchnitt, 
- ObertaufNuczvolumen an die Regenwasserkanalisation 
- Anordnung gcm. nebenstehender Systemskizze 

d) Die Zisterne muss bei Bezug des Bauvomabens funktionsfllhig sein. 
e) Es ist erwOnscht, 0bcrsch0ssiges Dach- und Obcrfllchcnwuser, 

!IOWeit dies nicht bue1ts der Zisterne zugeftlhrt wird, im Gartenraum 
zu versickern. Es ist jedoch darauf zu achten. dass sich diese 
Venickerungen nicht nachteilig auf eigene Bauwerke oder auf 
Nachbarbauwerke auswirken. 

Grund- und Drainagewaßer darf nicht in die Kana.Jisation eingeleitet werden. Grundwasser darf nicht auf 
Dauer abgesenkt werden. Die Abwassenatzung der ~meinde Obermichelbacb ist zu beachten. 

8, ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN / GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(f 9 Abs. 4 BauGB + Art. 91 Bl\'BO) 

1. Stellplitze und Garagen: 
E& sind zwei Stellplitze pro Wohneinheit auf dem Grundstück: vorzusehen. Ein Stellplatt vor der Garage oder dem Caiport wird 
anerkannt. 
Soweit Garagen wxl überdachte Stellplätzc an Fuß.. und Radwegen oder kombtnierten Radwegen errichret werden, sind die 
Außenwinde an den Grenzen zu diesen Wegen offen zu gestalten. Nur in diesen. Flllcn sind Garagen und üt,erdachte Slitllplitze 
außerhalb der Baugrenzen zull.ssig. 
Die Dlcher sind als Satteldlcher oder bcgrQ.nte Flachdlcher zu errichten. 

2. Nebenanlagen: 
Nebenanlagen gemlß § 1-4 BauNVO sind auch an der GnmdstQcksgrenze zulässig, insoweit diese dem 
Art. 7 Abs. 4 BayBO entsprechen. 
Außerhalb der0bcrbaubarcn GrundstOcksfllchcn sind in den Hausgärten Lauben oder Geritehluser üewcils eine/s pro Grundstück) 
bis zu einer Grund.fliehe von 15 qm an den Grund.stOcksgrenttn mllssig. 
Die Ennitthmg der Grund.fliehen erfolgt grundsitz.lkh nach § 19 der BauNVO. 
Die Anlagen dürfen nur crdgeschos:sig mit einer max. Finthöbe von 2,5 m Ober dem natOrlichen Ge11nde erbaut wcrde.a. 
Als Materialien sind Holz., Mauerwerksbau mit Holzaufdoppehulg sowie bei Gewlch.shlusem Glas vorzusehen. Die A.Alagcn sind 
mit einheimischen U.ubbiumcn oder Sträuchern cinzuarüncn. 

3. Gfltaltunc; 
a) Für Haupi-, Neben- und Zwischenbaukörptr be61eh1 Anpassungsp0icht hinsichtlich Farb- und 

Materialwahl. 
b) Die Fußbodeoobcrbnte des Erdaeschosses darf die Oberkante der erstmals heracstellten, 

anarenzenden Erschließunasstraße um max. 60 cm übcrraaen. Be:zuaspunkt bei der Festleauoa 
der Fußbodeooberkaote ist hierbei der tiefstgelegeoe Punkt der Erschließunasstraßc. 

c) Werden Garaaen und Nebengebäude an der Grundstücksgrenze vorgesehen, so sind diese stimmig 
und mit gleichen Dachformen mit den sich am Nachbargnmdstück anschließenden Gebluden 
herzustellen. Die Garagen und Nebengebiudc: können hierbei ebene Dächer oder Dachfonnco 
wie das Hauptgebäude aufwei1m. 

4. Dlchtr: 
Als Dachformen sind Satteklicher zu errichten, in einzelnen Fällen können auch Walmdächer zugelassen ,,,,erden. 
Bei Doppelhäusern sind gleiche Dachneigungen auszuführen. 
Dachneigungen sind bei Festlegung l+0 von 35 - 50° sowie bei 11 sind Dachneigungen von 25 - -40„ zugcla.Mc:n. 

Für Haupt- und Nebenbaukörper besteht Anpassungspflicht hinsichtlich Dachform, Dachdeckung und Dachneigung. Als 
Dacheindeckung ist rotes oder rotbraunes Dacheindeckungsmaterial oder Bcgrünung bevorzugt zu wlhlcn, wobei auch eine graue 
oder anthrazitfarbene Dacheindeckung zuUlssig ist. Sonnenkollektoren und Photovoltaik sind zulbsig. Dachgauben dürfen 
insgesamt 3/S der Gebiudellnge nicht Obersehreiten. 
Bei den Wohngebäuden sind Kniestöcke zullssig. Die Höhe der K.niesti'.leke darf von Oberkante Rohdecke aus fUr den aemauerten 
oder betonierten Bereich höcmtens 50 cm betragen. Hierzu darf noch eine Pfettcnhöhe von höchstens 16 cm hinzugerechnet 
werden. Ist die Pfette aus konstruktiven Gründen höher, ls.t der aemauerte oder betonierte Teil entsprechend n.iedria,er ber.rustellen. 
Die Pfette darf im lußerstcn Fall außen flucbtb0ndiJ mit der lußeren Mauwerkskante sein. Die FestleiUn& der Kniescocksböhe gilt 
fUr die Hauptumfassuna des Gebludes. Bei R0cksprOnaen kann sich der Kniestock im Verhältnis der NachneiiUß&: erMbcn, bei 
Wltergeordneten Bauteilen, die aus der äußeren Gcbludeßucht hinausragen, m11SS sich der Kniestock im Verh.lltnis der 
Dachneigung reduzieren. 

5. El• frledu.ngen: 
Filr die Einfriedungen i!U die gemeindliche Satzung zu beachten. 

6. Luftrelahaltu• g: 
Im Geltungsbereich sind die die Luft erheblich vcrunrcinia,enden Brennstoffe unzulissig; d.h. Feuerungsan.lagen dürfen nicht mit 
festen Brennstoffen (z.B. Steinkohle, Braunkohlebrilcctts o.l.). ausgenommen unbehandeltes trockenes Holz, betrieben wcro.en. 
Die Festsetzung gilt nicht für Obcrganas• bzw. Nebenheizunaen (Xache-löfen, offene Kamine o.ä.), deren maximale Heizleisnmg 
nicht mehr als 6 kW betrlgt Pelletsheizungen sind zulissig. 

C. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GR0NORDNUNC 

1. All2emtlne Hlnl\o·tise: 
Ziel der Gtünordnuna ist die Einbinduna des Bau1ebietcs in den Land,chaftsraum am Rand der bestehenden BebaUUfli und durch ErhaltunJ und 
Entwicklung YOO Gelände- und Vegetationsstrukturen in den Randbertichen sowie die Schaffung von aliedemdcn Griinstruktwt:n auf öffentlichen 
und privaten fliehen. 
Gleich7:eitia werden die Einpi.ffe in Natur und Landschaft nach§ la BauGB und An. 6 a BayNatSchG behandelt und f estsetzunacn zu den 
notwcndiacn Ausileicbs- und Emitzmaßnahmco 1etroffcn. 
Da Erläutcrungsbcricht zur EnnittJung der Ersatz- und Ausgleichsfllcben wird Bestandteil des Bcbauungs-/Grünordnungsplanes. 

2. Ökotogfsd1t Ftstsd2:UJ1gen zur BebHunc: 
(Fcsi.ctzung nach§ 9, Absatz 1, Nr. 15, Nr. 20 u. Nr. 25 BauGB) 

2.1 GrD11jläcJee11: 
Dc:r YOl"handcne Bestand sowie die Bepflanzung \Dld Gestaltung der Freiflächen, der Baugrund.stücke und der öffentlichen und privaten Grilnfl!k:hcn 
ist entsprechend den Festsetzungen de! Grünordnungsplanes vorzunehmen und in dieser Weise zu erhalten und ancncntsprcchend zu pflegen sowie 
bei Abgang der Anen entsprechend nacbzupflanzen. Fir die Pflanz- tmd Begrünungsmaßnahmcn sind innerhalb der öffentlichen Fliehen heimische 
Pflanzenarten sowie bei den privaten fliehen zu 800/4 heimische Pflanzenarten zu vern·enden. siehe Liste Nr. 2.2. 
Je 100 m:1 GrundstOcksfllche ist ein Baum gem!ß Liste 2.2 zu pflanzen. 

Öffenr/iche Griin(lächen 
Der auch zur Entwhserung dienende Gnlnzug von West nach Ost M>wie die Randbegrünung südlich und 65tlich des Baugebietes sind mit beimischen 
GehOlzcn gern. Artenliste zu bepflanzen. Die Funktionsflhigkeit der Entwllsscrungseinrichrung ist dabei zu beachten und zu schOtun. 
- Bereich 1 • Grünzug von West nach Ost- Gehölze und Obstblume 
- Streich 2 - nordöstlicher Bereich am RRB • Gehölze, hochstämmige Straßenblume am Rand zur 

Veitsbronner Straße 
- Bereich 3 • Ortsrandeinpn& - Gehölze, Straßenblume 
- Bereich 4 • Tuchenbacber We&, Überquerunas,hilfe - hocbstämmi&e Straßenbäume 
- Bereich S • Grü.nflächen innerhalb Bauaebiet enttana Vcrtcebrsanlaaen - Gehölze und Ei.nzelbäwDe 

Private GriinfläcJten 
a) 1m Süden des Bauaebietes ist im eingezeichneten privaten Bereich in einer Breite von 3 m gem. 

Artenliste eine Strauchhetke anzulegen. 
b) Nicht überbaute Grundstilcksflichcn sind, bis auf erforderliche Wege, zu begrünen. 
c) Einfriedungen durch freiwachsende oder geschnittene heimische Laubgchölzarten gern. Pflanzliste 

Ziff. 2.2 sind mHl.ssig (vgl. auch Festsetzung Teil B). 
d) De, Schutt des Oberbodens(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und § 202 BauGB) ist 7JJ beachlen. 

2.2 PjlGnr.alJ.w ~r B411,u 11114 Strl11cJ,a: 
Pflanzenqualitit: Biwne mit einem Stammumfang von mind. 16 cm. Strlucher, 2xv, 60-100 cm 

Klt!lntronlge Baume (2. Wuchskla.J.Se, H Jxv, SIU 16- 18 cm) 
Acer campestre - Feldahorn 
Carpinus berulus - Hainbuche 
Crataegus monogyna • Weißdorn 
Prunus avium - Vogelkirsche 
Sorbus aucuparia • Voa,,lbcere 
Malus spec . • Wildapfel 
Pyrus spe< . • Wildbirne 

Großbciume (1. WucJuilaJse H Jn StU 10• lS cm)n 
Acer plataJ1oides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus • Bergahorn 
Juglans regia - Walnuss Cratae3us monogyna 
Quercus robur - Stieleiche 
Tilia oordata - Winterlinde 
Wildobst 

Sträucher (Str. 2:rv 60 ~ 100 Ir) 
Cornus mas - Kornelkirsche 
Comus sanauinea - Hartrie&el 
Corylus avellana • Haselnuß 
Euooymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare - Liguster 
Lonicera xylostewn - Heckenk.irscbc 
Pnmus spinosa - Schlehe 
Rosa canina - gemeine Heckenrose 
Rosa i.pcc. - Wildrosen 
Sambucus nigra - schwancr Holunder 
Sambucus racemosa - roter Holunder 
Syringa vulgaris • Flieder 
Viburnum lantana - Schneeball 

1.J El11:111tllllnuk A lwbtk M. Pfltutu,t•ß„llltmtt,a.• 
Der Mindesubstand bei Baumpflanzungen zu den Fernmeldeanlagen der Deul$Chm Telekom AG, des Zweckverbandes. zur WassertU'SOC'gUDg der 
Eitersdorf er Gruppe sowie zu den Versorgungsleitungen der Infra FQrth / N-Ergie betrlgt 2.5 m. Bei Uruenchreitung dieses Mindestabstandes sind 
Schutzmaßnahmen für die Anlagen der Versorgunptr!ger notwendig. 

]., Bodnud~llft!II: 
Bei baulichen und sonsc.igen Vertnderungen des Gelindes ist der Oberboden so zu sch0tten, dass er jederzeit zu Kulrunwee.ken verwendet werden 
k:a.nn. Er ist in seiner ganzen Stlrke abzuheben und in Mieten mir max. 3,0 m Basisbreite und 1,5 m Höhe zu lagern. 

2.5 Reg~nrAcüa.ltdeckt!n: 
Das RegenrOckhaltebecken im nordöstlichen Bereich is1 natumah auszubilden. Die genaue Planung erfolg1 im Rahmen des wasse:rrecbtlkhen 
V eriahttns. 

J. Ausg.ltlchsmaßnahmen: 
Die Awgleich.smaßnahrnen voo 2,IS ha sind, wie in den Eclluterungen zum Gn.lnordnungsplan Nr. 10 Pfefferloh Teil nr dargelegt, auf 
GrundstOcken außerhalb des Bebauungsplanes vorzunehmen und spltestens I Jahr nach Erschließungsbegi.M durchzuführen. 

D. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE 0BERNAHMEN 

•I• 

1) Das Verfahren zur Aufstellun&' des Bebauunasplancs Nr. 10 "Pfefferlob Teil lll" der Gcmcindc Obermichelbach wurde gemäß § 2 Abs. J 
BauGB mit Beschluss des Gemeinderates vom 8.12.2003 eingekitct. 
Der Aufs1ellunpbeschluss wurde ortsüblich mit Bekanntmachung \'om 10.12.2003 an allen Gemeindetafeln angeschlagen. 

b) Die voraezoaene Büraerbctciligung gemäß§ 3 Abs. 1 BauGB wurde mit Gemeindentsbeschluss vom 13.12.2004 öffentlich bestimmt. 
Der Zeitraum der öff'entlicbcn Auslegung '\lourdc ortsüblich mit Bekanntmachung vom 1-4.12.2004 an allen Gemeindetafeln belwmt 
geaeben. 
Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 23.12.2003 bis 25.01.2005 0ITcntlicb aus. 

c) Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 20.12.2003 aufgefordert, ihre Stellungnahme 
abzugeben. 

-2. 

a) Der Entwurf in der Fassung vom 21.02.1005 und die dazugehörige Begründung 'NW"dc vom Gemeinderal am 21.02.2005 
beschlUJSmä.ßig gebilligt. 

b) Ocr Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit Begründung gemlß § 3 Abs. 2 BauGB vom 14.03.2005 bis 15.04.2005 öffentlich 
ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung V.'Ul'de mit Bekannanachung vom 04.03.2005 an allen Gemeindetafeln angeschlagen. Den Trlgem 
öffentlicher Belange wurde im selben ZcitraUm die Mllglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben. 

. 3. 

a) Der Gemeinderat Obcnnichelbach bat mit Beschluss vom 08.08.2005 den Bebauungsplan gem.lß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

1. Fol'UClllrtibung 

a) Der Beschluss tnr die vereinfachte Änderung wurde vom Gemeinderat Obermichelbach am 19.03.2007 gefasst. 

b) Ocr Entwwf wurde Yom 02.04.2007 bis 03.05.2007 Off end ich ausgelegt, Ort und Dauer der Auslegung wurde mit Bekanntmachung 
vom 26.03.2007 an allen Gemeindetafeln angeschlagen. 

c) Der Gemeinderat Obermichelbach hat mil Beschluss vom 21 .05.2007 den Bebauungsplan gemlß § 10 BauGB als Satzuna beschlossen. 

l. Fortscm"elb•ne 

1) Der Beschlu.u für die 2. vereinfachte Änderung wurde vom Gemeinden! Obcnn.ichelbach am 08. 10.2007 gefasst. 

b) Der Entwurf' wurde vom 27.10.2007 bis 27. I 1.2007 öffentlich ausgelegt, Ort und Dauer der Auslegung ~:urde mit Bekanntmachung 
vom 18.10.2007 an allen Gemeindetafeln angeschlagen. 

c) Der Gemcindent Obcnnichelbach hat mit Beschluss vom 03.12.2007 den Bebauungsplan gemlß § 10 BauGB als Satzung bcschlo6sen. 
Diese Meldung wurde am 04.12.2007 oruOblich bekannt gcgcbcn. 

Gemeinde Obermichelbach 
Landkreis Fürth 

Bebauungsplan Nr. 10 / Pfefferloh - Teil III 
mit integriertem Grünordnungsplan 

GESAMTPLANUNG 

rl PONGRATZ 
ING.-GESELLSCHAFT 

FÜR TIEFBAU MBH 
OIPl..•ING. WERNER PONGRATZ 

Ertenstegenstraße 37 
90491 Nümberg 

Fassung vom 
15.08.2005 

1. Fortschreibung vom 
21.05.2007 

2. Fortschreibung• vereinfachte 
Änderung vom 04.12.2007 


